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Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: https://recht.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: https://recht.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.
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2011

27. Verordnung
zur Änderung der Allgemeinen Verwaltungs-

gebührenordnung
Vom 10. Februar 2015

Auf Grund des §  2 Absatz  2 des Gebührengesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. August 1999 (GV. NRW. S.  524) 
verordnet die Landesregierung:

Artikel 1

Der Allgemeine Gebührentarif der Allgemeinen Verwal-
tungsgebührenordnung vom 3. Juli 2001 (GV. NRW. 
S.  262), die zuletzt durch Verordnung vom 20. Januar 
2015 (GV. NRW. S.  112) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1.   In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe „10a 
Wohn- und Teilhabegesetz“ die Angabe 

  „10b Durchführung des § 4a Absatz 2 Bestattungsge-
setz“ eingefügt.

2.   Nach der Tarifstelle 10a.8 wird folgende Tarifstelle 
10b eingefügt:

 „10b
 Durchführung des § 4a Absatz 2 Bestattungsgesetz

  Entscheidung über die Anerkennung und deren 
 Verlängerung als Zertifi zierungsstelle (§  4a Absatz  2 
Bestattungsgesetz)

 Gebühr: Euro 1 000 bis 20 000“.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 10. Februar 2015

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

Hannelore  K r a f t

Der Minister 
für Inneres und Kommunales

Ralf  J ä g e r

Die Ministerin 
für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien

Dr. Angelica  S c h w a l l - D ü r e n

– GV. NRW. 2015 S. 216

2022

Satzung zur Änderung 
der Betriebssatzung für die Kliniken des 

LWL-PsychiatrieVerbundes und 
des LWL-Maßregelvollzuges

Vom 5. Februar 2015

Die 14. Landschaftsversammlung des Landschaftsver-
bandes Westfalen-Lippe hat am 20. November 2014 auf 
Grund der §§ 6 Absatz 1, 7 Absatz 1 d und 23 Absatz 2 
der Landschaftsverbandsordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), von denen § 7 durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 16. November 2004 (GV. 
NRW. S.  644) geändert worden ist, in Verbindung mit 
§  107 Absatz  2 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), der durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 18. September 2012 (GV. NRW. 

S.  436) geändert worden ist, des Krankenhausgestal-
tungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen vom 11. 
Dezember 2007 (GV. NRW. S. 702, ber. 2008 S. 157), zu-
letzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 14. Feb-
ruar 2012 (GV. NRW. S. 97), der Eigenbetriebsverordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16. November 
2004 (GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S. 15), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. August 2012 (GV. 
NRW. S.  296), und der Gemeindekrankenhausbetriebs-
verordnung Nordrhein-Westfalen vom 5. August 2009 
(GV. NRW. S.  434), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 13. August 2012 (GV. NRW. S.  297), folgende Sat-
zung beschlossen:

Artikel 1

Die Betriebssatzung für die Kliniken des LWL-Psychiat-
rieVerbundes und des LWL-Maßregelvollzuges in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 26. Januar 1996 (GV. 
NRW. S. 84), die zuletzt durch Satzung vom 20. Novem-
ber 2014 (GV. NRW. S. 860) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

Nach § 15 Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt:

„(5) Soweit der Gesundheits- und Krankenhausaus-
schuss über Angelegenheiten entscheidet oder berät, die 
Auswirkungen auf die unselbständigen LWL-Pfl egezent-
ren und LWL-Wohnverbünde an den Kliniken haben, 
berät der Ausschuss LWL-Pfl egezentren und LWL-
Wohnverbünde die Beschlüsse des Gesundheits- und 
Krankenhausausschusses vor.“

Artikel 2

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung 
im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nord-
rhein-Westfalen in Kraft.

Münster, den 5. Februar 2015

Dieter  G e b h a r d

Vorsitzender der 
14. Landschaftsversammlung

Matthias  L ö b

Schriftführer der
14. Landschaftsversammlung

Die vorstehende Satzung des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe wird gemäß §  6 Absatz  2 der Land-
schaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-West-
falen vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657) in der zurzeit 
geltenden Fassung bekannt gemacht.

Nach §  6 Absatz  3 Landschaftsverbandsordnung kann 
die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Landschaftsverbandsordnung gegen Satzungen nach Ab-
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn

a)   eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b)   die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

c)   der Direktor des Landschaftsverbandes hat den Be-
schluss der Landschaftsversammlung vorher bean-
standet oder

d)   der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Münster, den 5. Februar 2015

Der Direktor
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Matthias  L ö b

– GV. NRW. 2015 S. 216
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2022

Satzung zur Änderung 
der Satzung für die LWL-Pflegezentren und 

LWL-Wohnverbünde des 
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Vom 5. Februar 2015

Die 14. Landschaftsversammlung des Landschaftsver-
bandes Westfalen-Lippe hat am 5. Februar 2015 auf 
Grund der §§ 6 Absatz 1, 7 Absatz 1 d und 23 Absatz 2 
der Landschaftsverbandsordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), von denen § 7 durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 16. November 2004 (GV. 
NRW. S.  644) geändert worden ist, in Verbindung mit 
§  107 Absatz  2 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), der durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 18. September 2012 (GV. NRW. 
S.  436) geändert worden ist, und der Eigenbetriebsver-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16. No-
vember 2004 (GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S. 15), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. August 
2012 (GV. NRW. S. 296), folgende Satzung beschlossen:

Artikel 1

Die Satzung für die LWL-Pfl egezentren und LWL-Wohn-
verbünde des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 26. Februar 2009 (GV. 
NRW. S. 158), die zuletzt durch Satzung vom 20. Novem-
ber 2014 (GV. NRW. S. 863) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1.   In § 11 Satz 1 2. Spiegelstrich werden vor den Wörtern 
„dem Gesundheits- und Krankenhausausschuss“ die 
Wörter „dem Ausschuss LWL-Pfl egezentren und 
LWL-Wohnverbünde“ eingefügt.

2.   In den bisherigen §§ 7 Absatz 1, 12 Absatz 2 Satz 2, 12 
Absatz 4 Nr. 3 Satz 2, 12 Absatz 4 Nummer 4 Satz 3 
werden die Wörter „Gesundheits- und Krankenhaus-
ausschusses“ durch die Wörter „Ausschusses LWL-
Pfl egezentren und LWL-Wohnverbünde“ ersetzt.

3.   In den bisherigen §§  11 Satz  2, 12 Absatz  1, 12 Ab-
satz 2 Satz 1, 12 Absatz 3 Satz 1, 12 Absatz 4 Satz 1, 
12 Absatz 4 Nr. 3 Satz 3, 12 Absatz 4 Nr. 4 Satz 4, 13 
Absatz 2 Satz 2 und 3 sowie § 17 werden die Wörter 
„Gesundheits- und Krankenhausausschuss“ durch die 
Wörter „Ausschuss LWL-Pfl egezentren und LWL-
Wohnverbünde“ ersetzt.

4.   In den bisherigen §§  11 Satz  2, 12 Absatz  4 Nr.  4 
Satz  2, 3 und 4 wird das Wort „Finanzausschuss“ 
durch die Wörter „Finanz- und Wirtschaftsausschuss“ 
ersetzt.

5.  § 12 erhält folgende Überschrift

 „§ 12
 Ausschuss LWL-Pflegezentren und LWL-Wohn-
 verbünde, Gesundheits- und Krankenhausausschuss“.

6.  Nach § 12 Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:

  „(4) Soweit der Gesundheits- und Krankenhausaus-
schuss über Angelegenheiten der LWL Pfl egezentren 
und LWL-Wohnverbünde entscheidet, die keine Be-
triebe im Sinne des § 3 sind (unselbständige Einrich-
tungen an den Kliniken), berät der Ausschuss LWL-
Pfl egezentren und LWL-Wohnverbünde die Be-
schlüsse vor. An den Beratungen des Ausschusses 
LWL-Pfl egezentren und LWL-Wohnverbünde nehmen 
der Kaufmännische Direktor / die Kaufmännische Di-
rektorin sowie die Heimeinrichtungsleiterinnen und 
Heimeinrichtungsleiter teil, soweit Angelegenheiten 
der Einrichtung beraten werden; sie sind berechtigt 
und auf Verlangen verpfl ichtet, ihre Ansicht zu einem 
Punkt der Tagesordnung darzulegen.“

7.  In § 12 wird der bisherige Absatz 4 zu Absatz 5.

8.   In § 12 wird hinter Absatz 5 folgender Absatz 6 einge-
fügt:

„(6) Abweichend von Absatz 5 Nr. 5 entscheidet der Ge-
sundheits- und Krankenhausausschuss über die Einstel-
lung, Bestellung, Abberufung und Entlassung des Kauf-
männischen Direktors / der Kaufmännischen Direktorin, 
soweit diese in Personalunion sowohl der Betriebsleitung 
LWL-Kliniken als auch der Betriebe im Sinne des §  3 
angehören oder angehören sollen. In diesem Fall berät 
der Ausschuss LWL-Pfl egezentren und LWL-Wohnver-
bünde die Beschlüsse des Gesundheits- und Krankenh-
ausschusses vor.“

Artikel 2

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung 
im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nord-
rhein-Westfalen in Kraft.

Münster, den 5. Februar 2015

Dieter  G e b h a r d

Vorsitzender der 
14. Landschaftsversammlung

Matthias  L ö b

Schriftführer der
14. Landschaftsversammlung

Die vorstehende Satzung des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe wird gemäß §  6 Absatz  2 der Land-
schaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-West-
falen vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657) in der zurzeit 
geltenden Fassung bekannt gemacht.

Nach §  6 Absatz  3 Landschaftsverbandsordnung kann 
die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Landschaftsverbandsordnung gegen Satzungen nach Ab-
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn

a)   eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b)   die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

c)   der Direktor des Landschaftsverbandes hat den Be-
schluss der Landschaftsversammlung vorher bean-
standet oder

d)   der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Münster, den 5. Februar 2015

Der Direktor
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Matthias  L ö b

– GV. NRW. 2015 S. 217
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2022

Satzung 
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 

über die Zuweisung von Mitteln des 
LWL-Integrationsamts Westfalen 

aus der Ausgleichsabgabe nach § 77 Sozial-
gesetzbuch IX (SGB IX) 

an die örtlichen Träger bei den kreisfreien Städten, 
Großen kreisangehörigen Städten und Kreisen 
in Westfalen-Lippe für das Haushaltsjahr 2015

Vom 5. Februar 2015

Die Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe hat auf Grund des § 7 Absatz 1 des Ge-
setzes zur Durchführung der Kriegsopferfürsorge und 
des Schwerbehindertenrechts in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. November 1987 (GV. NRW. S. 401), 
der durch Artikel 5 des Gesetzes vom 30. Oktober 2007 
(GV. NRW. S. 482) geändert worden ist, in Verbindung mit 
den §§ 6 Absatz 1 und 7 Absatz 1 Buchstabe d der Land-
schaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-West-
falen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV. NRW. S.  657), von denen §  7 durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644) 
geändert worden ist, am 5. Februar 2015 folgende Sat-
zung beschlossen:

§ 1

Für das Haushaltsjahr 2015 werden den kreisfreien 
Städten, Großen kreisangehörigen Städten und Kreisen 
als örtlichen Trägern zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach 
§ 102 Absatz 1 Nummer 3 des Neunten Buches Sozialge-
setzbuch – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Men-
schen (Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2001, BGBl. I 
S.  1046,1047), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 14. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2598) geändert wor-
den ist, in Verbindung mit §  1 Absatz  1 Nummer  6 der 
Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem 
SGB IX vom 31. Januar 1989 (GV. NRW. S.  78), die zu-
letzt durch Artikel 23 des Gesetzes vom 30. Oktober 2007 
(GV. NRW. S. 482) geändert worden ist,

15,08 vom Hundert

des Aufkommens an Ausgleichsabgabe zugewiesen.

§ 2

Aufkommen an Ausgleichsabgabe im Sinne dieser Sat-
zung sind die Einnahmen des LWL-Integrationsamts 
Westfalen im Haushaltsjahr 2014 bis zum 30. September 
aus den Ausgleichsabgabezahlungen der Arbeitgeber 
gemäß §  77 SGB des Neunten Buches Sozialgesetzbuch 
unter Berücksichtigung des Finanzausgleichs zwischen 
den Integrationsämtern für das Jahr 2014 abzüglich der 
Abführung an den Ausgleichsfonds gemäß § 77 Absatz 6 
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch.

§ 3

(1) 15,08 vom Hundert des Aufkommens an Ausgleichs-
abgabe werden auf die örtlichen Träger aufgeteilt nach 
einem Verteilungsschlüssel, der sich je zur Hälfte errech-
net aus dem Durchschnitt der tatsächlichen Zuweisun-
gen an den jeweiligen örtlichen Träger in den Jahren 
2012 bis 2014 und der Zahl der schwerbehinderten Men-
schen, die nach den letztverfügbaren Daten der Bundes-
agentur für Arbeit in seinem Zuständigkeitsbereich auf 
Arbeitsplätzen von beschäftigungspfl ichtigen Arbeitge-
bern (§  71 Absatz  1 des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch) beschäftigt wurden.

(2) Die durch die örtlichen Träger bis zum Ende des 
Haushaltsjahres 2014 nicht verausgabten und nicht ge-
bundenen Mittel an Ausgleichsabgabe werden auf den 
ihnen zustehenden nach Absatz 1 errechneten Betrag an-
gerechnet.

(3) Das LWL-Integrationsamt Westfalen kann einzelnen 
örtlichen Trägern zur Durchführung ihrer Aufgaben über 
die ihnen nach Absatz 1 und 2 zustehenden Beträge hin-
aus Ausgleichsabgabemittel zur Verfügung stellen, soweit 

dadurch der Gesamtbetrag nach § 1 nicht überschritten 
wird.

(4) Die örtlichen Träger berichten dem LWL-Integrati-
onsamt Westfalen bis zum 31. Januar des Folgejahres 
über die Verwendung der Ausgleichsabgabe per Vordruck.

Münster, den 5. Februar 2015

Dieter  G e b h a r d

Vorsitzender der
14. Landschaftsversammlung

Matthias  L ö b

Schriftführer der
14. Landschaftsversammlung

Die vorstehende Satzung des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe wird gemäß §  6 Absatz  2 der Land-
schaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-West-
falen vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657) in der zurzeit 
geltenden Fassung bekannt gemacht.

Nach §  6 Absatz  3 Landschaftsverbandsordnung kann 
die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Landschaftsverbandsordnung gegen Satzungen nach Ab-
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn

a)   eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b)   die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

c)   der Direktor des Landschaftsverbandes hat den Be-
schluss der Landschaftsversammlung vorher bean-
standet oder

d)   der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Münster, den 5. Februar 2015

Der Direktor
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Matthias  L ö b

– GV. NRW. 2015 S. 218

2022

Satzung zur Änderung 
der Satzung über die Entschädigung 

der Mitglieder der 
Landschaftsversammlung und der sachkundigen 

Bürger in den Ausschüssen sowie über 
Zuschüsse an die Fraktionen

Vom 5. Februar 2015

Auf Grund der §§ 6, 7 Absatz 1 Buchstabe d und des § 16 
der Landschaftsverbandsordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.  657), von denen §  16 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. September 2012 
(GV. NRW. S.  436) geändert worden ist, hat die Land-
schaftsversammlung Westfalen-Lippe am 5. Februar 
2015 folgende Änderungssatzung beschlossen:

Artikel 1

Die Satzung über die Entschädigung der Mitglieder der 
Landschaftsversammlung und der sachkundigen Bürger 
in den Ausschüssen sowie über Zuschüsse an die Frakti-
onen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 
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1995 (GV. NRW. S.  204), die zuletzt durch Satzung vom 
22. November 2012 (GV. NRW. S.  666) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1.  Die Überschrift der Satzung wird wie folgt gefasst:

 „Satzung 
 über die Entschädigung der Mitglieder der 
 Landschaftsversammlung und 
 der sachkundigen Bürgerinnen und Bürger in den 
 Ausschüssen sowie 
 über Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen 
 (Entschädigungssatzung)“.

2.  § 1 wird wie folgt gefasst:

 „§ 1 
 Arten der Entschädigung

  Die Mitglieder der Landschaftsversammlung und die 
sachkundigen Bürgerinnen und Bürger im Sinne von 
§ 13 Absatz 3 Satz 2 LVerbO, §§ 11 Absätze 2, 3 und 
12 Absatz 1 AG-KJHG erhalten nach näherer Bestim-
mung der §§ 2 bis 7 dieser Satzung

 a)   Aufwandsentschädigung ausschließlich als Sit-
zungsgeld (Mitglieder der Landschaftsversamm-
lung) bzw. Sitzungsgeld (sachkundige Bürgerinnen 
und Bürger)

 b)  Fahrkostenerstattung

 c)  Übernachtungsgeld

 d)  Dienstreisenvergütung

 e)  Ersatz für Verdienstausfall

 f)  Kinderbetreuungskosten.“

3.  § 2 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

  „Dasselbe gilt für die Teilnahme an den Sitzungen der 
Fraktionen, ihrer Vorstände und Arbeitskreise sowie 
an Sitzungen der Gruppen.“

4.  § 2 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

  „(2) Die sachkundigen Bürgerinnen und Bürger er-
halten für die Teilnahme an Sitzungen der Fachaus-
schüsse, Unterausschüsse und Kommissionen ein Sit-
zungsgeld nach Maßgabe der Entschädigungsverord-
nung. Dasselbe gilt für die Teilnahme an Sitzungen 
der Fraktionen, ihrer Vorstände und Arbeitskreise 
sowie an Sitzungen der Gruppen.“

5.  § 3 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

  „(1) Aus Anlass von Sitzungen der Landschaftsver-
sammlung, ihrer Ausschüsse, Unterausschüsse und 
Kommissionen, der Fraktionen, ihrer Vorstände und 
Arbeitskreise sowie der Gruppen und aus Anlass der 
Repräsentation der Landschaftsversammlung werden 
den Mitgliedern der Landschaftsversammlung und 
den sachkundigen Bürgerinnen und Bürgern für die 
An- und Abfahrt vom Wohnort (bei mehreren Woh-
nungen ist von der Hauptwohnung auszugehen) zum 
Sitzungsort Fahrkosten nach Maßgabe der Entschädi-
gungsverordnung erstattet.“

6.  § 4 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

  „(1) Den Mitgliedern der Landschaftsversammlung 
und den sachkundigen Bürgerinnen und Bürgern im 
Sinne des § 12 Absatz 3 und § 13 Absatz 3 der Land-
schaftsverbandsordnung wird ein Übernachtungsgeld 
bis maximal 70 Euro gezahlt, wenn die An- oder Ab-
reise am Sitzungstag nicht möglich oder nicht zumut-
bar war.“

7.  § 6 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

  „(2) Der zu zahlende Regelstundensatz wird auf 16 
Euro festgesetzt.“

8.  § 6 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

  „(3) Der einheitliche Höchstbetrag wird auf 33 Euro 
je Stunde festgesetzt.“

9.  § 6 Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

  „(4) Der zu erstattende Höchstbetrag je Monat wird 
auf 528 Euro festgesetzt.“

Artikel 2

Diese Satzung tritt am 1. März 2015 in Kraft.

Münster, den 5. Februar 2015

Dieter  G e b h a r d

Vorsitzender 
der 14. Landschaftsversammlung

Matthias  L ö b

Schriftführer 
der 14. Landschaftsversammlung

Die vorstehende Satzung des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe wird gemäß §  6 Absatz  2 der Land-
schaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-West-
falen vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657) in der zurzeit 
geltenden Fassung bekannt gemacht.

Nach §  6 Absatz  3 Landschaftsverbandsordnung kann 
die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Landschaftsverbandsordnung gegen Satzungen nach Ab-
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

c) der Direktor des Landschaftsverbandes hat den Be-
schluss der Landschaftsversammlung vorher beanstan-
det oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

Münster, den 5. Februar 2015

Der Direktor
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Matthias  L ö b

– GV. NRW. 2015 S. 218

2022

Satzung
für den Privatfriedhof Kloster Dalheim

Vom 5. Februar 2015

Auf Grund der §§ 6 und 7 der Landschaftsverbandsord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 
S. 657), von denen § 7 durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
16. November 2004 (GV. NRW. S.  644) geändert worden 
ist, in Verbindung mit § 4 des Bestattungsgesetzes für das 
Land Nordrhein- Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 17. Juni 2003 (GV. NRW. S.  313), hat die 
Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes 
West falen-Lippe in ihrer Sitzung am 5. Februar 2015 fol-
gende Satzung beschlossen:

Präambel

Das Kloster Dalheim ist ein ehemaliges Augustiner-
Chorherrenstift bei Lichtenau (Westfalen) im Kreis Pa-
derborn. Es wurde im 15. Jahrhundert von Augustiner-
Chorherren gegründet und erlebte seine Blütezeit im 
Barock unter Prior Bartholdus Schonlau. Im Zuge der 
Säkularisation wurde das Kloster 1803 aufgehoben und 
als Staatsdomäne verpachtet. Bis in die 1970er Jahre 
wurde das Kloster Dalheim als landwirtschaftlicher Be-
trieb genutzt. Im Jahre 1979 erwarb der Landschaftsver-
band Westfalen-Lippe (LWL) die Klosteranlage und 
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brachte umfangreiche Mittel zur Sicherung des Be-
stands, für einen teilweisen Rückbau und die sorgsame 
Umgestaltung zu einem modernen Museum auf. 

Um die Klosteranlage zu bewirtschaften und das Mu-
seum betreiben zu können, wurde im Frühjahr 2007 die 
Stiftung Kloster Dalheim. LWL-Landesmuseum für 
Klosterkultur gegründet. Zweck der Stiftung ist die För-
derung kultureller Zwecke durch die museale Erschlie-
ßung klösterlicher Lebenskultur in Westfalen mit dem 
Ziel, diese einem breiten Publikum näher zu bringen. 

Neben dem LWL und dem Kreis Paderborn haben auch 
private Zustifterinnen und Zustifter 1 Vermögen in die 
Stiftung Kloster Dalheim eingebracht und sich um diese 
verdient gemacht. Die privaten Stifter bilden das Stifter-
kolleg, welches beratende Funktion für die Organe der 
Stiftung Kloster Dalheim hat und insbesondere um wei-
tere Zustiftungen wirbt. 

Auf Grund der besonderen Verbundenheit zum Kloster 
Dalheim wurde von Mitgliedern des Stifterkollegs der 
Wunsch geäußert, auf dem ehemaligen Klostergelände 
bestattet zu werden. Diesem Wunsch entsprechen LWL 
und Stiftung Kloster Dalheim, indem sie östlich und 
nördlich vor dem Chorraum der Kirche einen Privat-
friedhof für die Mitglieder des Stifterkollegs errichten. 
Die Bestattung auf diesem Friedhof soll an keine Kon-
fession gebunden sein, wenn sich die Betroffenen der 
Würde des Ortes entsprechend verhalten. 

Der Bürgermeister der Stadt Lichtenau (Westfalen) hat 
die Durchführung von Erdbestattungen auf der ehemali-
gen Klosteranlage Dalheim gemäß §  14 Absatz  1 des 
 Bestattungsgesetzes vom 17. Juni 2003 (GV. NRW. S. 313) 
nach Zustimmung der Fachämter des Kreises Paderborn 
am 10. Januar 2012 genehmigt.

A. Allgemeines

§ 1 
Geltungsbereich

Diese Friedhofssatzung gilt für den Privatfriedhof Klos-
ter Dalheim (im Folgenden: Privatfriedhof). Dieser befi n-
det sich auf dem Grundstück Gemarkung Dalheim Flur 
1 Flurstück 597 in der in Anlage 1 rot markierten Fläche 
östlich und nördlich vom Chorraum der Kirche. 

§ 2 
Friedhofsträger und –verwaltung

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) ist Ei-
gentümer und Träger des Privatfriedhofs. Die Verwaltung 
des Privatfriedhofs obliegt der Stiftung Kloster Dalheim. 
LWL-Landesmuseum für Klosterkultur (im Folgenden: 
Friedhofsverwaltung). 

§ 3 
Benutzungsregeln

(1) Die Mitglieder des Stifterkollegs sowie ihre Angehö-
rigen sind sich darüber im Klaren, dass der Privatfried-
hof Teil des Museumsgeländes Stiftung Kloster Dalheim. 
LWL-Landesmuseum für Klosterkultur ist. Auf dem Mu-
seumsgelände werden zeitweise gut besuchte Veranstal-
tungen durchgeführt, bei denen sich die Besucher – dem 
Stiftungszweck entsprechend – auf dem Museumsge-
lände und damit auch auf dem nicht umfriedeten Privat-
friedhof frei bewegen. Die Stille eines umfriedeten 
Friedhofs ist durch die Friedhofsverwaltung nicht zu ge-
währleisten. 

(2) Der Zutritt zum Privatfriedhof ist zu den Öffnungs-
zeiten von Stiftung Kloster Dalheim. LWL-Landes-
museum für Klosterkultur oder nach Vereinbarung mög-
lich. 

(3) Alle Besucher des Privatfriedhofs haben sich der 
Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. Anordnun-
gen der Friedhofsverwaltung und ihrer Beauftragten 

1 Im Folgenden wird auf Grund der besseren Lesbarkeit bei Personenbe-
zeichnungen lediglich die maskuline Form verwendet; gemeint sind 
selbstverständlich immer Personen beiderlei Geschlechts. 

sind unbedingt zu befolgen. Es gilt die Benutzungsord-
nung für die Stiftung Kloster Dalheim. LWL-Landes-
museum für Klosterkultur vom 1. Oktober 2008. 

(4) Auf dem Privatfriedhof ist insbesondere verboten

a)  Beisetzungen zu stören,

b)   das Gelände mit Fahrzeugen aller Art zu befahren; 
ausgenommen davon sind Kinderwagen, Rollstühle 
sowie Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung, 

c)   Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste anzubieten 
oder diesbezüglich zu werben,

d)   an Sonn- und Feiertagen sowie in zeitlicher Nähe zu 
einer Bestattung störende Arbeiten durchzuführen,

e)   Druckschriften zu verteilen; ausgenommen sind 
Drucksachen, die im Rahmen einer Bestattung not-
wendig und üblich sind,

f)  die Friedhofsanlage zu verunreinigen,

g)   dort befi ndliche Einrichtungen zu beschädigen oder 
unberechtigt zu betreten,

h)   Veranstaltungen jeglicher Art durchzuführen; siehe 
dazu auch § 3 Absatz 5 dieser Satzung,

i)  zu lärmen oder zu lagern.

(5) Die Friedhofsverwaltung kann in Ausnahmen zu den 
in §  3 Absatz  4 genannten Verboten einwilligen, sofern 
dies mit dem Zweck des Privatfriedhofs vereinbar ist. 

(6) Totengedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestat-
tung zusammenhängende Veranstaltungen bedürfen der 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung; sie sind mindes-
tens eine Woche vor der Durchführung anzumelden. 

B. Nutzungsrechte

§ 4 
Erwerb und Inhalt des Nutzungsrechts

(1) Die Grabstätten bleiben im Eigentum des LWL. An 
ihnen können Nutzungsrechte nur nach den folgenden 
Bestimmungen erworben werden.

(2) Das Nutzungsrecht an einer Grabstätte auf dem Pri-
vatfriedhof wird entsprechend §  5 Absatz  1 dieser Sat-
zung durch die Mitgliedschaft im Stifterkolleg erworben 
und geht anlässlich des Todes auf den Totenfürsorgebe-
rechtigten über. Es beinhaltet 

a)   das Recht, das verstorbene Mitglied des Stifterkollegs 
zu bestatten (Belegungsrecht) und 

b)   das Recht und die Pfl icht, die Grabstätte gemäß § 16 
dieser Satzung herzurichten und zu pfl egen (Pfl ege-
recht).

(3) Es besteht kein Anspruch auf die Verleihung von 
Nutzungsrechten an einer der Lage nach bestimmten 
Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung.

(4) Durch die Anmeldung der Bestattung erfolgt die 
Übergabe des Nutzungsrechts an den Nutzungsberech-
tigten. Der Nutzungsberechtigte übernimmt alle durch 
die Nutzung der Grabstätte anfallenden Kosten bis zum 
Ablauf des Nutzungsrechts. Nutzungsgebühren werden 
nicht erhoben.

§ 5 
Nutzungsberechtigte Personen

(1) Auf dem Privatfriedhof werden ausschließlich Mit-
glieder des Stifterkollegs sowie ihre Ehepartner bestat-
tet. Die Mitgliedschaft im Stifterkolleg richtet sich nach 
§  14 der Satzung der Stiftung Kloster Dalheim in der 
Fassung vom 19. September 2007. Bestattungen anderer 
Personen sind ausgeschlossen. 

(2) Das Nutzungsrecht wird durch die Mitgliedschaft im 
Stifterkolleg erworben. Das nutzungsberechtigte Mit-
glied im Stifterkolleg soll für den Fall seines Ablebens 
einen Totenfürsorgeberechtigten schriftlich bestimmen. 
Tut er dies nicht und werden mehrere Personen totenfür-
sorgeberechtigt, so ist gegenüber der Friedhofsverwal-
tung allein die älteste Person entscheidungsbefugt.
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(3) Verstirbt der Nutzungsberechtigte, so geht das Nut-
zungsrecht an der Grabstätte grundsätzlich auf den To-
tenfürsorgeberechtigten über. Ein Belegungsrecht gemäß 
§ 4 Absatz 2 Buchstabe a. dieser Satzung erlangt der Er-
werber aber nur, sofern er selbst Mitglied im Stifterkol-
leg ist oder vor seinem Tode wird; auf § 5 Absatz 1 Satz 3 
dieser Satzung wird verwiesen.

§ 6 

Dauer des Nutzungsrechts

(1) Das Nutzungsrecht an der Grabstätte besteht grund-
sätzlich zeitlich unbegrenzt, mindestens aber für dreißig 
Jahre nach dem Tod des nach §  5 Absatz  1 dieser Sat-
zung Nutzungsberechtigten; bei Doppelrasengrabstätten 
ist das Datum des zuletzt eingetretenen Todesfalls aus-
schlaggebend. Eine Beendigung des Nutzungsrechts 
nach Ablauf von dreißig Jahren ist bei Bedarf einver-
nehmlich zu regeln. 

(2) Wird das Nutzungsrecht entsprechend §  6 Absatz  1 
dieser Satzung beendet, so ist der vormalig Nutzungsbe-
rechtigte verpfl ichtet, das Grab auf seine Kosten räumen 
zu lassen. Abräumarbeiten werden durch die Friedhofs-
verwaltung oder ihre Beauftragten durchgeführt, um si-
cherzustellen, dass die Räumung ordnungsgemäß statt-
fi ndet. Dabei werden insbesondere alle Fundamente aus 
dem Boden entfernt und die Grabstätte im Urzustand 
wieder hergerichtet. 

C. Bestattungsvorschriften

§ 7 

Durchführung der Bestattung

(1) Eine Bestattung ist bei der Friedhofsverwaltung an-
zumelden. Der Anmeldung sind die erforderlichen amt-
lichen Bescheinigungen hinzuzufügen.

(2) Die Durchführung der Bestattung gestaltet der Nut-
zungsberechtigte nach seinen Vorstellungen in Abstim-
mung mit der Friedhofsverwaltung. 

(3) Die kirchliche Bestattung, sofern eine solche durch-
geführt wird, ist eine gottesdienstähnliche Handlung. Je 
nach Glaubens- und/ oder Gemeindezugehörigkeit des 
Verstorbenen setzt der Zeremonienleiter Tag und Stunde 
der Bestattung in Absprache mit der Friedhofsverwal-
tung fest. 

(4) Die Kirche auf dem Gelände des ehemaligen Klosters 
Dalheim wurde im Zuge der Säkularisation 1803 ent-
widmet und ist damit kein geweihter Ort mehr. Ein An-
spruch auf die Benutzung der Kirche aus Anlass einer 
Bestattung besteht nicht. 

§ 8 

Sarg und Urne

(1) Bei Sargbestattung ist ein Sarg zu verwenden, wel-
cher eine Bauarthöhe (einschließlich Sargfüße) von ma-
ximal 65 Zentimeter aufweist. Er darf außerdem höchs-
tens 205 Zentimeter lang und im Mittel 65 Zentimeter 
breit sein. Ausnahmen sind bei der Friedhofsverwaltung 
zu beantragen. 

(2) Der Sarg muss so abgedichtet sein, dass jedes Durch-
sickern von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Totenbeklei-
dung, Sarg und Sargausstattung müssen aus leicht ver-
rottbaren Materialien bestehen. Kunststoffe jeglicher Art 
sind verboten.

(3) Bei Urnenbestattung dürfen die äußeren Abmessun-
gen der Urne in Höhe und Durchmesser 40 Zentimeter 
nicht überschreiten. Sowohl Urnenkapsel als auch Über-
urne müssen aus leicht verrottbarem Material bestehen, 
Kunststoffe jeglicher Art sind verboten.

(4) Erdbestattungen und Einäscherungen müssen inner-
halb von acht Tagen nach Eintritt des Todes erfolgen. 
Aschen müssen spätestens zwei Monate nach der Ein-
äscherung bestattet werden. 

§ 9 
Ausheben des (Urnen-) Grabes

(1) Auf Grund der Bodenbeschaffenheit sind auf dem 
Friedhof lediglich einstöckige Bestattungen mit einer 
Grabsohltiefe von 155 cm möglich. Die Fläche des Ein-
zelgrabes ist mit mindestens 210 cm Länge und 90 cm 
Breite zu bemessen. 

(2) Die Beisetzung von Urnen erfolgt in Urnengräbern. 
Diese sind einen Meter lang und einen Meter breit. Der 
Abstand zwischen Urne und Erdoberfl äche beträgt min-
destens fünfzig Zentimeter.

(3) Die (Urnen-) Gräber müssen voneinander durch min-
destens 30 cm starke Erdwände getrennt sein. 

(4) Das Grab wird auf Veranlassung der Friedhofsver-
waltung ausgehoben und mit Bodenmaterial entspre-
chend der Genehmigung vom 10. Januar 2012 wieder 
verfüllt. Dafür entstehende Kosten sind vom Nutzungs-
berechtigten zu übernehmen.

§ 10 
Ruhezeit

Die Ruhezeit auf dem Privatfriedhof beträgt mindestens 
30 Jahre. 

§ 11 
Umbettung

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört 
werden. 

(2) Umbettungen von Leichen und Urnen bedürfen, un-
geachtet sonstiger gesetzlicher Vorschriften, der vorheri-
gen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Sie erfolgen 
nur auf schriftlichen Antrag und werden von der Fried-
hofsverwaltung oder ihre Beauftragten durchgeführt.

(3) Durch die Umbettung entstehende Kosten und Ge-
bühren trägt der Antragsteller. 

(4) Der Lauf von Ruhe- und Nutzungszeit wird durch 
eine Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt. 

D. Gestaltung von Friedhof und Grabstätten

§ 12 
Friedhofsgestaltung

(1) Der Privatfriedhof Kloster Dalheim besteht in Form 
eines nicht umfriedeten Friedhofsgeländes östlich und 
nördlich vor dem Chorraum der Kirche. Er ist angelegt 
als Rasenfl äche, in welche ebenerdige Grabplatten zu 
Gestaltung der einzelnen Grabstätte nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen eingebracht werden können. 

(2) Die Größe, Unterteilung und Gestaltung des Privat-
friedhofs bestimmt die Friedhofsverwaltung. Bei Neuan-
lage einer Grabstätte ist der Nutzungsberechtigte anzu-
hören.

§ 13 
Art der Grabstätte

(1) Auf dem Privatfriedhof sind ausschließlich Rasen-
grabstätten für Erd- und Urnenbestattungen zulässig. 
Rasengrabstätten sind für Erdbestattungen und Urnen-
beisetzungen bestimmte Grabstätten ohne gärtnerische 
Gestaltungsmöglichkeit für die Angehörigen. 

(2) Auf dem Privatfriedhof gibt es Einzelgrabstellen für 
eine Person bzw. Urne und Doppelgrabstellen für zwei 
Personen bzw. Urnen.  

(3) Die genaue Platzierung der Grabstelle wird von der 
Friedhofsverwaltung unter Berücksichtigung der Geneh-
migung vom 10. Januar 2012 festgelegt. 

(4) In jeder einzelnen Grabstätte darf nur eine einzige 
Leiche bzw. Urne beerdigt werden. Die Friedhofsverwal-
tung kann Ausnahmen zulassen. 
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§ 14 
Gestaltung der Rasengrabstätte

(1) Jede Grabfl äche ist so zu gestalten und der Umge-
bung des Privatfriedhofs anzupassen, dass die Würde des 
Privatfriedhofs gewahrt bleibt. 

(2) Jede Rasengrabstätte wird mit einer Steinplatte ab-
gedeckt. Weitere Gestaltungen wie beispielsweise Grab-
male, Grablampen, Einfassungen oder individuelle Be-
pfl anzungen sind nicht zulässig. 

(3) Die Anlage der Steinplatte ist mit der Friedhofsver-
waltung abzustimmen. Die Aufbringung der Platte auf 
die Grabstätte darf nur durch einen entsprechend quali-
fi zierten Unternehmer erfolgen.

§ 15 
Gestaltung der Steinplatte

(1) Die Steinplatte muss aus Sandstein bestehen. Zuläs-
sig sind Platten mit einer maximalen Breite von 100 
Zentimetern und einer maximalen Länge von 200 Zenti-
metern.

(2) Die Steinplatte ist ebenerdig  aufzubringen. Auf § 16 
Absatz 3 dieser Satzung wird hingewiesen.

§ 16 
Pflege der Grabstätten

(1) Die Pfl ege der einzelnen Grabstätte, insbesondere die 
Reinigung und Instandhaltung der Grabplatte, obliegt 
dem Nutzungsberechtigten. Werden Grabpfl egeverträge 
mit Dritten abgeschlossen, so ist die Friedhofsverwal-
tung darüber zu informieren.

(2) Die Pfl ege des Friedhofsbereichs, insbesondere die 
Pfl ege des die Gräber umgebenden Rasens, obliegt der 
Friedhofsverwaltung. 

(3) Bei Aufbringung der Steinplatte auf die Grabstätte 
muss gewährleistet sein, dass die Platte ohne Beschädi-
gungsgefahr mit einem Rasenmäher überfahren werden 
kann. Jegliche Haftung von Friedhofsträger und/ oder 
-verwaltung für Beschädigungen der Steinplatte durch 
Rasen- oder sonstige Friedhofspfl egearbeiten wird aus-
geschlossen.

E. Schlussvorschriften

§ 17 
Bestattungsbuch / Sterberegister

Die Friedhofsverwaltung führt ein Bestattungsbuch 
(Sterberegister), in welchem die auf dem Privatfriedhof 
beigesetzten Toten verzeichnet werden. Einzutragen sind 
der vollständige Name, der letzte Wohnort sowie Ge-
burts-, Todes- und Beisetzungstag. 

§ 18 
Haftung

(1) Jeder Nutzungsberechtigte haftet dem Friedhofsträ-
ger und Dritten gegenüber für alle Schäden, welche 
durch den Verstoß gegen die Vorschriften dieser Satzung 
entstehen.

(2) Friedhofsträger und / oder -verwaltung haften nicht 
für Schäden, die durch die ordnungswidrige Benutzung 
des Privatfriedhofs, durch dritte Personen oder durch 
Tiere entstehen. Auf § 16 Absatz 3 dieser Satzung wird 
hingewiesen. Im Übrigen haften sie nur für Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit.

§ 19 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in 
Kraft. 

Münster, den 5. Februar 2015

Dieter  G e b h a r d

Vorsitzender der 
14. Landschaftsversammlung

Matthias  L ö b

Schriftführer der
14. Landschaftsversammlung

Die vorstehende Satzung des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe wird gemäß §  6 Absatz  2 der Land-
schaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-West-
falen vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657) in der zurzeit 
geltenden Fassung bekannt gemacht.

Nach §  6 Absatz  3 Landschaftsverbandsordnung kann 
die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Landschaftsverbandsordnung gegen Satzungen nach Ab-
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn

a)   eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b)   die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

c)   der Direktor des Landschaftsverbandes hat den Be-
schluss der Landschaftsversammlung vorher bean-
standet oder

d)   der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Münster, den 5. Februar 2015

Der Direktor
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Matthias  L ö b

– GV. NRW. 2015 S. 219

2170

Satzung zur Änderung 
der Satzung des Landschaftsverbandes Rheinland 

über die Heranziehung der örtlichen Träger der 
Sozialhilfe und der kreisangehörigen Gemeinden 

zur Durchführung von Aufgaben des überörtlichen 
Trägers der Sozialhilfe 

(Sozialhilfesatzung – SH-Satzung)
Vom 21. November 2014

Auf Grund des § 6 Absatz 1 und § 7 Absatz 1 Buchstabe 
d der Landschaftsverbandsordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.  657), zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 23. Oktober 2012 (GV. 
NRW. S.  474), in Verbindung mit § 3 Absatz 1 des Lan-
desausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch Zwölftes 
Buch (SGB XII) – Sozialhilfe – für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 16. Dezember 2004 (GV. NRW. S. 816), zu-
letzt geändert durch das Gesetz vom 5. März 2013 (GV. 
NRW. S.  130), hat die Landschaftsversammlung des 
Landschaftsverbandes Rheinland am 21. November 2014 
folgende Änderung der Satzung des Landschaftsverban-
des Rheinland über die Heranziehung der örtlichen Trä-
ger der Sozialhilfe und der kreisangehörigen Gemeinden 
zur Durchführung von Aufgaben des überörtlichen Trä-
ger der Sozialhilfe beschlossen:

Die Satzung vom 14. Dezember 2007, zuletzt geändert 
durch Änderungssatzung vom 8. Februar 2010 (GV. NRW. 
S. 171), wird wie folgt geändert:

1.  § 1 Nummer 3 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

 „b)  für die Eingliederungshilfe in teilstationären 
heilpädagogischen Einrichtungen für Kinder,“.
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2.  In § 2 werden folgende Sätze 2 und 3 angefügt: 

  „Die Heranziehung zur Aufgabenerfüllung umfasst 
die Auskunftspfl icht für die Bundesstatistik für die 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
nach dem Vierten Kapitel des SGB XII. Der Land-
schaftsverband ist über die dem Bund erteilten Aus-
künfte zeitgleich zu informieren.“

3.  § 1 Nummer 3 Buchstabe d wird ersatzlos gestrichen.

4.  § 7 erhält folgende Fassung:

 „§ 7

  Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2015 
in Kraft. Sie löst die Satzung des Landschaftsverban-
des Rheinland über die Heranziehung der örtlichen 
Träger der Sozialhilfe und der kreisangehörigen Ge-
meinden zur Durchführung von Aufgaben des über-
örtlichen Trägers der Sozialhilfe vom 8. Februar 2010 
(GV. NRW. S. 171) ab.“

Der Vorsitzende
der Landschaftsversammlung Rheinland

Prof. Dr.  W i l h e l m

Die Schriftführerin
der Landschaftsversammlung Rheinland

L u b e k

Die vorstehende Satzung des Landschaftsverbandes 
Rheinland wird gemäß §  6 Absatz  2 Landschaftsver-
bandsordnung in der zurzeit geltenden Fassung bekannt 
gemacht.

Nach §  6 Absatz  3 Landschaftsverbandsordnung kann 
die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Landschaftsverbandsordnung gegen die Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn,

a)   eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b)   die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

c)   der Direktor des Landschaftsverbandes hat den Be-
schluss der Landschaftsversammlung vorher bean-
standet oder

d)   der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Köln den 21. November 2014

Die Direktorin
des Landschaftsverbandes Rheinland

L u b e k

– GV. NRW. 2015 S. 222

223

Verordnung zur Änderung 
der Verordnung über die Führung von 

akademischen Graden und von Bezeichnungen 
im Hochschulbereich

Vom 2. Februar 2015

Auf Grund des § 69 Absatz 6 des Hochschulgesetzes vom 
16. September 2014 (GV. NRW. S. 547) verordnet das Mi-
nisterium für Innovation, Wissenschaft und Forschung:

Artikel 1

In §  1 Absatz  1 der Verordnung über die Führung von 
akademischen Graden und von Bezeichnungen im Hoch-

schulbereich vom 31. März 2008 (GV. NRW. S.  375), die 
zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 16. September 
2014 (GV. NRW. S.  547) geändert worden ist, werden 
nach dem Wort „Union“ die Wörter „oder des Europäi-
schen Wirtschaftsraumes (EWR)“ eingefügt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 2. Februar 2015

Die Ministerin
für Innovation, Wissenschaft und Forschung

des Landes Nordrhein-Westfalen

Svenja  S c h u l z e

– GV. NRW. 2015 S. 223

641

Verordnung 
über das Verfahren für die Wahl einer Vorschlags-

liste der Beschäftigten für die Bestellung von 
Arbeitnehmervertreterinnen und Arbeitnehmer-

vertretern in fakultativen Aufsichtsräten 
(Wahlverordnung für Arbeitnehmervertreterinnen 

und Arbeitnehmervertreter 
in fakultativen Aufsichtsräten – AvArWahlVO)

Vom 17. Februar 2015

Auf Grund des § 108a Absatz 6 und des § 108b Absatz 6 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV. NRW. S. 666), von denen § 108a Absatz 6 durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Februar 2015 (GV. NRW. 
S. 208) geändert und § 108b durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 3. Februar 2015 (GV. NRW. S. 208) eingefügt worden 
ist,  verordnet das Ministerium für Inneres und Kommu-
nales:

§ 1
Mitteilung des Unternehmens oder der Einrichtung

Soweit nach dem Gesellschaftsvertrag eines Unterneh-
mens oder einer Einrichtung, das oder die von §  108a 
Absatz  1 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.  666), die zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Februar 2015 (GV. NRW. 
S. 208) geändert worden ist,  erfasst ist, dem fakultativen 
Aufsichtsrat Arbeitnehmervertreterinnen und Arbeit-
nehmervertreter angehören, teilt das zur gesetzlichen 
Vertretung berufene Organ des Unternehmens oder der 
Einrichtung dem Betriebsrat oder, soweit ein solcher 
nicht besteht, den Beschäftigten spätestens 18 Wochen 
vor dem voraussichtlichen Beginn der Amtszeit der nach 
§ 108a Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen zu bestimmenden Aufsichtsratsmitglieder der Be-
schäftigten mit, dass eine Vorschlagsliste zu wählen ist. 
Dabei sind der voraussichtliche Beginn der Amtszeit der 
Aufsichtsratsmitglieder sowie die Mindestzahl der von 
den Beschäftigten auf die Vorschlagsliste zu wählenden 
Bewerberinnen und Bewerber anzugeben. Die Wahl der 
Vorschlagsliste ist so durchzuführen, dass das Wahler-
gebnis mindestens vier Wochen vor dem voraussichtli-
chen Zeitpunkt der Ratssitzung, in der die Bestellung 
der Arbeitnehmervertreterinnen und Arbeitnehmerver-
treter erfolgt, feststeht.

§ 2
Betriebswahlvorstand, Bildung und Zusammensetzung

(1) Unverzüglich nach der in § 1 bezeichneten Mitteilung 
wird der Betriebswahlvorstand gebildet. Ihm obliegen 
die Durchführung der Wahl der Vorschlagsliste und die 
Feststellung des Wahlergebnisses.
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(2) Der Betriebswahlvorstand besteht aus drei Mitglie-
dern. Der Betriebsrat kann die Zahl der Mitglieder erhö-
hen, wenn dies zur ordnungsgemäßen Durchführung der 
Wahl erforderlich ist. Der Betriebswahlvorstand muss 
aus einer ungeraden Zahl von Mitgliedern bestehen. Mit-
glieder des Betriebswahlvorstands können nur Wahlbe-
rechtigte des Unternehmens oder der Einrichtung sein. 
Im Betriebswahlvorstand sollen Frauen und Männer ent-
sprechend ihrem zahlenmäßigen Verhältnis in dem Un-
ternehmen oder der Einrichtung vertreten sein.

(3) Für jedes Mitglied des Betriebswahlvorstands kann 
für den Fall seiner Verhinderung ein stellvertretendes 
Mitglied bestellt werden.

(4) Die Mitglieder des Betriebswahlvorstands werden 
vom Betriebsrat bestellt. Besteht kein Betriebsrat oder 
kommt der Betriebsrat seiner Verpfl ichtung zur Bestel-
lung des Betriebswahlvorstands nicht spätestens zwei 
Wochen nach der in § 1 bezeichneten Mitteilung nach, so 
wird der Betriebswahlvorstand in einer Betriebsver-
sammlung mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
gewählt.

(5) Der Betriebswahlvorstand teilt unverzüglich nach 
seiner Bildung dem Unternehmen oder der Einrichtung 
schriftlich die Namen seiner Mitglieder und seine Be-
triebsanschrift mit.

§ 3
Geschäftsführung des Betriebswahlvorstands

(1) Der Betriebswahlvorstand wählt aus seiner Mitte 
eine vorsitzende Person und mindestens eine Stellvertre-
terin oder einen Stellvertreter. Der Betriebswahlvorstand 
kann sich eine schriftliche Geschäftsordnung geben. Er 
kann Wahlberechtigte als Wahlhelferinnen und Wahlhel-
fer zu seiner Unterstützung bei der Durchführung der 
Stimmabgabe und bei der Stimmenzählung heranziehen.

(2) Der Betriebswahlvorstand fasst seine Beschlüsse mit 
einfacher Stimmenmehrheit seiner Mitglieder. Über jede 
Sitzung des Betriebswahlvorstands ist eine Niederschrift 
aufzunehmen, die mindestens den Wortlaut der Be-
schlüsse enthält. Die Niederschrift ist von der vorsitzen-
den Person und einem weiteren Mitglied des Betriebs-
wahlvorstands zu unterzeichnen. Dies gilt auch für 
Bekanntmachungen, Ausschreiben und weitere Nieder-
schriften des Betriebswahlvorstands.

(3) Bekanntmachungen können durch Aushang und 
durch Einsatz der im Unternehmen oder in der Einrich-
tung vorhandenen Informations- und Kommunikations-
technik erfolgen. Der Aushang erfolgt an einer oder meh-
reren geeigneten, den Wahlberechtigten zugänglichen 
Stellen im Unternehmen oder in der Einrichtung. Er ist 
in gut lesbarem Zustand zu erhalten. Der Einsatz der In-
formations- und Kommunikationstechnik ist nur zuläs-
sig, wenn der Adressatenkreis dieser Bekanntmachungs-
form von der Bekanntmachung Kenntnis erlangen kann 
und Vorkehrungen getroffen sind, damit nur der Be-
triebswahlvorstand Änderungen der Bekanntmachung 
vornehmen kann.

(4) Das Unternehmen oder die Einrichtung hat den Be-
triebswahlvorstand bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu 
unterstützen und ihm den erforderlichen Geschäftsbe-
darf zur Verfügung zu stellen.

(5) Der Betriebswahlvorstand soll dafür sorgen, dass Be-
schäftigte, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, 
rechtzeitig und in geeigneter Weise über den Anlass der 
Wahl sowie das Wahlverfahren unterrichtet werden.

§ 4
Wählerliste

(1) Der Betriebswahlvorstand stellt unverzüglich nach 
seiner Bildung eine Liste der Wahlberechtigten (Wähler-
liste) auf. Die Wahlberechtigten sollen in alphabetischer 
Reihenfolge mit Familienname, Vorname und Geburtsda-
tum aufgeführt werden. Die Wählerliste kann durch Ein-
satz der im Unternehmen oder in der Einrichtung vor-
handenen Informations- und Kommunikationstechnik 
aufgestellt werden, wenn Vorkehrungen getroffen sind, 
damit nur der Betriebswahlvorstand Änderungen in der 
Wählerliste vornehmen kann.

(2) Das Unternehmen oder die Einrichtung hat dem Be-
triebswahlvorstand alle für die Anfertigung der Wähler-
liste erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die erfor-
derlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

(3) Der Betriebswahlvorstand berichtigt oder ergänzt 
die Wählerliste unverzüglich, wenn eine Beschäftigte 
oder ein Beschäftigter 

1.   in das Unternehmen oder die Einrichtung eintritt 
oder aus ihm oder ihr ausscheidet,

2.  das 18. Lebensjahr vollendet 

oder wenn sich in sonstiger Weise die Voraussetzungen, 
auf denen eine Eintragung in die Wählerliste beruht, än-
dern.

(4) Die Einsichtnahme in die Wählerliste, in § 108a der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
und in diese Verordnung ist unverzüglich bis zum Ab-
schluss der Wahl der Vorschlagsliste der Beschäftigten zu 
ermöglichen. Die zur Einsichtnahme bestimmte Wähler-
liste soll die Geburtsdaten der Wahlberechtigten nicht 
enthalten. Die Einsichtnahme kann durch Auslegung an 
geeigneter Stelle im Unternehmen oder in der Einrich-
tung und durch Einsatz der im Unternehmen oder in der 
Einrichtung vorhandenen Informations- und Kommuni-
kationstechnik ermöglicht werden.

(5) Wahlberechtigt ist nur, wer in der Wählerliste einge-
tragen ist.

§ 5
Wahlausschreiben, Einleitung der Wahl, 

Bekanntmachung

(1) Spätestens sechs Wochen vor dem ersten Tag der 
Stimmabgabe erlässt der Betriebswahlvorstand ein 
Wahlausschreiben. Mit Erlass des Wahlausschreibens ist 
die Wahl eingeleitet.

(2) Das Wahlausschreiben muss folgende Angaben ent-
halten: 

 1.  das Datum seines Erlasses;

 2.   wo und wie die Wahlberechtigten in die Wählerliste, 
in § 108a der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen und in diese Verordnung Einsicht 
nehmen können;

 3.   dass nur Beschäftigte wählen können, die in der 
Wählerliste eingetragen sind;

 4.   dass Einsprüche gegen die Wählerliste (§  6) nur in-
nerhalb von einer Woche seit dem Erlass des Wahl-
ausschreibens schriftlich beim Betriebswahlvorstand 
eingelegt werden können; der letzte Tag der Frist ist 
anzugeben;

 5.   dass Einsprüche gegen Berichtigung und Ergänzung 
der Wählerliste nur innerhalb von einer Woche seit 
der Berichtigung oder der Ergänzung eingelegt wer-
den können;

 6.   die Mindestzahl der auf die Vorschlagsliste zu wäh-
lenden Bewerberinnen und Bewerber (§  108a Ab-
satz  3 Satz  3 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen); soweit diese nach § 108a Ab-
satz  2 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen Beschäftigte des Unternehmens oder 
der Einrichtung sein müssen, ist hierauf hinzuwei-
sen;

 7.   dass der Betriebsrat und die Beschäftigten innerhalb 
von zwei Wochen seit dem Erlass des Wahlausschrei-
bens Wahlvorschläge einreichen können; der letzte 
Tag der Frist ist anzugeben;

 8.   die Mindestzahl von Beschäftigten, von denen ein 
gültiger Wahlvorschlag der Beschäftigten unterzeich-
net sein muss (§ 108a Absatz 6 Satz 2 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen);

 9.   dass im Falle des § 108a Absatz 6 Satz 3 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in je-
dem Wahlvorschlag für jede Bewerberin und jeden 
Bewerber jeweils ein stellvertretendes Mitglied des 
Aufsichtsrats vorgeschlagen werden kann;
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10.   dass im Falle des § 108a Absatz 6 Satz 3 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen bei 
Bestellung eines Aufsichtsratsmitglieds auch das zu-
sammen mit ihm vorgeschlagene stellvertretende 
Mitglied bestellt ist;

11.   dass die Stimmabgabe an die Wahlvorschläge gebun-
den ist und dass nur solche Wahlvorschläge berück-
sichtigt werden, die fristgerecht (Nummer  7) einge-
reicht sind;

12.   wo und wie die Wahlberechtigten von den Wahlvor-
schlägen bis zum Abschluss der Stimmabgabe 
Kenntnis erlangen können;

13.   Ort, Tag und Zeit der Stimmabgabe und der öffentli-
chen Stimmauszählung;

14.   den Hinweis auf die Möglichkeit der schriftlichen 
Stimmabgabe sowie die Betriebsteile, für die schrift-
liche Stimmabgabe nach §  15 Absatz  3 Nummer  1 
beschlossen ist und ob die schriftliche Stimmabgabe 
nach §  15 Absatz  3 Nummer  2 beschlossen worden 
ist;

15.   dass Einsprüche, Wahlvorschläge und sonstige Erklä-
rungen gegenüber dem Betriebswahlvorstand abzu-
geben sind;

16.   die Namen der Mitglieder und die Betriebsanschrift 
des Betriebswahlvorstands.

(3) Der Betriebswahlvorstand macht das Wahlausschrei-
ben am Tag seines Erlasses bis zum Abschluss der Wahl 
der Vorschlagsliste bekannt (§ 3 Absatz 3).

§ 6
Einspruch gegen die Wählerliste

(1) Einsprüche gegen die Richtigkeit der Wählerliste 
können innerhalb von einer Woche seit Erlass des Wahl-
ausschreibens schriftlich beim Betriebswahlvorstand 
eingelegt werden. Einsprüche gegen Berichtigungen und 
Ergänzungen der Wählerliste können innerhalb von einer 
Woche seit der Berichtigung oder der Ergänzung einge-
legt werden.

(2) Über Einsprüche nach Absatz 1 entscheidet der Be-
triebswahlvorstand unverzüglich. Ist ein Einspruch be-
gründet, so wird die Wählerliste berichtigt. Der Betriebs-
wahlvorstand teilt die Entscheidung demjenigen, der den 
Einspruch eingelegt hat, unverzüglich schriftlich mit.

(3) Die Wählerliste kann nach Ablauf der Einspruchs-
frist nur bei Schreibfehlern und offenbaren Unrichtig-
keiten oder in Erledigung rechtzeitig eingelegter Ein-
sprüche berichtigt werden.

§ 7
Wahlvorschläge

(1) Die Wahl der Vorschlagsliste erfolgt auf Grund von 
Wahlvorschlägen des Betriebsrats und der Beschäftigten. 
Die Wahlvorschläge sind innerhalb von zwei Wochen seit 
Erlass des Wahlausschreibens schriftlich beim Betriebs-
wahlvorstand einzureichen.

(2) Der Wahlvorschlag soll mindestens doppelt so viele 
Bewerberinnen und Bewerber aufweisen, wie nach 
§  108a der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen als ordentliche und gegebenenfalls stellvertre-
tende Aufsichtsratsmitglieder vom Rat zu bestimmen 
sind. In jedem Wahlvorschlag sind die einzelnen Bewer-
berinnen und Bewerber unter Angabe von Familien-
name, Vorname, Geburtsdatum und Art der Beschäfti-
gung aufzuführen. Die schriftliche Zustimmung der 
Bewerberinnen und Bewerber zur Aufnahme in den 
Wahlvorschlag und ihre schriftliche Versicherung, dass 
sie im Fall ihrer Wahl auf die Vorschlagsliste eine mögli-
che Bestellung zum Aufsichtsratsmitglied  annehmen 
werden, sind beizufügen.

(3) Wenn keine andere unterzeichnende Person des 
Wahlvorschlags ausdrücklich als Vorschlagsvertretung 
bezeichnet ist, wird die an erster Stelle unterzeichnete 
Person als Vorschlagsvertretung angesehen. Die Vor-
schlagsvertretung ist berechtigt und verpfl ichtet, dem 
Betriebswahlvorstand die zur Beseitigung von Beanstan-
dungen erforderlichen Erklärungen abzugeben sowie Er-

klärungen und Entscheidungen des Betriebswahlvor-
stands entgegenzunehmen.

§ 8
Wahlvorschläge für stellvertretende Mitglieder

Im Falle des §  108a Absatz  6 Satz  3 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen ist jedes vorge-
schlagene stellvertretende Mitglied  in dem Wahlvor-
schlag unter Angabe von Familienname, Vorname, 
Geburtsdatum und Art der Beschäftigung neben der Be-
werberin oder dem Bewerber aufzuführen, für die bezie-
hungsweise den es als stellvertretendes Mitglied des Auf-
sichtsrats vorgeschlagen wird. In dem Wahlvorschlag ist 
kenntlich zu machen, wer als Mitglied und wer als stell-
vertretendes Mitglied des Aufsichtsrats vorgeschlagen 
wird. § 7 Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend.

§ 9
Bestätigung und Prüfung der Wahlvorschläge

(1) Der Betriebswahlvorstand bestätigt der Vorschlags-
vertretung schriftlich den Zeitpunkt der Einreichung des 
Wahlvorschlags.

(2) Der Betriebswahlvorstand hat unverzüglich den 
Wahlvorschlag zu prüfen und bei Ungültigkeit oder Be-
anstandung die Vorschlagsvertretung schriftlich unter 
Angabe der Gründe zu unterrichten.

§ 10
Ungültige Wahlvorschläge

(1) Ungültig sind Wahlvorschläge, 

1.  die nicht fristgerecht eingereicht worden sind oder

2.   die bei der Einreichung nicht die erforderliche Zahl 
von Unterschriften (§  108a Absatz  6 Satz  2 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen) 
aufweisen.

(2) Wahlvorschläge, 

1.   in denen die Bewerberinnen oder Bewerber nicht in 
der in § 7 Absatz 2 bestimmten Weise bezeichnet sind 
oder

2.   denen die schriftliche Zustimmung der Bewerberin-
nen oder Bewerber zur Aufnahme in den Wahlvor-
schlag und die Versicherung, im Falle der Wahl auf die 
Vorschlagsliste eine mögliche Bestellung zum Auf-
sichtsratsmitglied anzunehmen (§ 7 Absatz 2 Satz 3), 
nicht beigefügt sind,

sind ungültig, wenn der Betriebswahlvorstand sie bean-
standet hat und die Mängel nicht innerhalb von einer 
Woche seit der Beanstandung beseitigt worden sind.

§ 11
Nachfrist für Wahlvorschläge

(1) Ist nach Ablauf der in § 7 Absatz 1 genannten Frist 
kein gültiger Wahlvorschlag eingereicht, so hat dies der 
Betriebswahlvorstand sofort in der gleichen Weise be-
kannt zu machen wie das Wahlausschreiben (§  5 Ab-
satz 3) und eine Nachfrist von einer Woche für die Ein-
reichung von Wahlvorschlägen zu setzen. In der 
Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, dass die Wahl 
nur stattfi nden kann, wenn innerhalb der Nachfrist min-
destens ein gültiger Wahlvorschlag eingereicht wird.

(2) Wird bis zum Ablauf der Nachfrist kein gültiger 
Wahlvorschlag eingereicht, so macht der Betriebswahl-
vorstand unverzüglich bekannt, dass die Wahl nicht 
stattfi ndet.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn nach 
Ablauf der in § 7 Absatz 1 genannten Frist unter Berück-
sichtigung aller eingegangenen gültigen Wahlvorschläge 
die Mindestzahl der auf die Vorschlagsliste zu wählenden 
Bewerberinnen und Bewerber (§  108a Absatz  3 Satz  3 
der Gemeindeordnung für Land Nordrhein-Westfalen) 
nicht erreicht wird.
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§ 12
Bekanntmachung der Wahlvorschläge

Spätestens eine Woche vor dem ersten Tag der Stimmab-
gabe macht der Betriebswahlvorstand die gültigen Wahl-
vorschläge in gleicher Weise bekannt wie das Wahlaus-
schreiben (§ 5 Absatz 3).

§ 13
Stimmabgabe, Stimmzettel

(1) Die wahlberechtigte Person kann ihre Stimme nur 
für Bewerberinnen und Bewerber eines als gültig aner-
kannten Wahlvorschlags abgeben. Die Stimmabgabe er-
folgt durch Abgabe von Stimmzetteln.

(2) Auf den Stimmzetteln sind die Bewerberinnen und 
Bewerber in alphabetischer Reihenfolge unter Angabe 
von Familienname, Vorname und Art der Beschäftigung 
aufzuführen. Das für eine Bewerberin oder einen Bewer-
ber vorgeschlagene   stellvertretende Mitglied ist auf den 
Stimmzetteln neben der Bewerberin oder dem Bewerber 
aufzuführen; Satz  1 ist entsprechend anzuwenden. Die 
Stimmzettel  müssen die Angabe enthalten, wie viele Be-
werberinnen und Bewerber angekreuzt werden können. 
Die Stimmzettel müssen sämtlich die gleiche Größe, 
Farbe, Beschaffenheit und Beschriftung haben. Die wahl-
berechtigte Person  kennzeichnet die von ihr gewählten 
Bewerberinnen und Bewerber durch Ankreuzen an der 
hierfür im Stimmzettel vorgesehenen Stelle. Sie darf 
höchstens so viele Bewerberinnen und Bewerber ankreu-
zen, wie nach dem Wahlausschreiben von den Beschäf-
tigten für den Aufsichtsrat mindestens vorgeschlagen 
werden müssen.

(3) Ungültig sind Stimmzettel, 

1.   in denen mehr Bewerberinnen oder Bewerber ange-
kreuzt sind, als es der im Wahlausschreiben angegebe-
nen Mindestzahl der auf die Vorschlagsliste zu wäh-
lenden Bewerberinnen und Bewerber entspricht,

2.  aus denen sich ein eindeutiger Wille nicht ergibt,

3.   die mit einem besonderen Merkmal versehen sind 
oder

4.   die andere als die in Absatz 2 bezeichneten Angaben, 
einen Zusatz oder sonstige Änderungen enthalten.

§ 14
Wahlvorgang

(1) Der Betriebswahlvorstand hat geeignete Vorkehrun-
gen für die unbeobachtete Kennzeichnung der Stimm-
zettel im Wahlraum zu treffen und für die Bereitstellung 
einer oder mehrerer Wahlurnen zu sorgen. Die Wahlurne 
muss vom Betriebswahlvorstand verschlossen und so 
eingerichtet sein, dass die eingeworfenen Stimmzettel 
nicht herausgenommen werden können, ohne dass die 
Urne geöffnet wird.

(2) Während der Wahl müssen mindestens zwei Mitglie-
der des Betriebswahlvorstands im Wahlraum anwesend 
sein; sind Wahlhelferinnen oder Wahlhelfer bestellt (§ 3 
Absatz 1 Satz 3), so genügt die Anwesenheit eines Mit-
glieds des Wahlvorstands und einer Wahlhelferin oder 
eines Wahlhelfers.

(3) Die wahlberechtigte Person  kennzeichnet ihren 
Stimmzettel unbeobachtet und faltet ihn in der Weise, 
dass ihre Stimmabgabe nicht erkennbar ist. Danach gibt 
sie ihren Namen an und wirft den gefalteten Stimmzettel 
in die Wahlurne, nachdem die Stimmabgabe in der Wäh-
lerliste vermerkt worden ist.

(4) Wer infolge einer Behinderung bei der Stimmabgabe 
beeinträchtigt ist, kann eine Person ihres oder seines Ver-
trauens bestimmen, die ihr oder ihm bei der Stimmab-
gabe behilfl ich sein soll, und teilt dies dem Betriebswahl-
vorstand mit. Personen, die sich bei der Wahl bewerben, 
Mitglieder des Betriebswahlvorstands sowie Wahlhelfe-
rinnen und Wahlhelfer dürfen nicht zur Hilfeleistung he-
rangezogen werden. Die Hilfeleistung beschränkt sich 
auf die Erfüllung der Wünsche der wahlberechtigten 
Person zur Stimmabgabe. Die Person des Vertrauens ist 
zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpfl ichtet, die sie 
bei der Hilfeleistung zur Stimmabgabe erlangt hat. Die 

Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend für des Lesens unkun-
dige Wahlberechtigte.

(5) Nach Abschluss der Stimmabgabe ist die Wahlurne 
zu versiegeln, wenn die Stimmauszählung nicht unmit-
telbar nach Beendigung der Wahl durchgeführt wird; 
dies gilt auch, wenn die Stimmabgabe unterbrochen 
wird.

§ 15
Schriftliche Stimmabgabe (Briefwahl)

(1) Einer wahlberechtigten Person, die eine schriftliche 
Stimmabgabe wünscht, hat der Betriebswahlvorstand 
auf ihr Verlangen

1.  das Wahlausschreiben,

2.  den Stimmzettel und einen Wahlumschlag,

3.   eine vorgedruckte, von der wahlberechtigten Person 
abzugebende Erklärung, in der gegenüber dem Be-
triebswahlvorstand zu versichern ist, dass der Stimm-
zettel persönlich gekennzeichnet worden ist, sowie

4.   einen größeren Freiumschlag, der die Anschrift des 
Betriebswahlvorstands und als Absender den Namen 
und die Anschrift der wahlberechtigten Person sowie 
den Vermerk „Schriftliche Stimmabgabe“ trägt, 

auszuhändigen oder zu übersenden. Der Betriebswahl-
vorstand soll der wahlberechtigten Person ferner ein 
Merkblatt über die Art und Weise der schriftlichen 
Stimmabgabe (§  16) aushändigen oder übersenden. Der 
Betriebswahlvorstand vermerkt die Aushändigung oder 
Übersendung in der Wählerliste.

(2) Wahlberechtigte, von denen dem Betriebswahlvor-
stand bekannt ist, dass sie zum Zeitpunkt der Wahl nach 
der Eigenart ihres Beschäftigungsverhältnisses voraus-
sichtlich nicht im Unternehmen oder in der Einrichtung 
anwesend sein werden (insbesondere im Außendienst, 
mit Telearbeit und in Heimarbeit Beschäftigte), erhalten 
die in Absatz  1 bezeichneten Unterlagen, ohne dass es 
eines Verlangens der  wahlberechtigten Person bedarf.

(3) Der Betriebswahlvorstand kann die schriftliche 
Stimmabgabe beschließen 

1.   für Teile des Unternehmens oder der Einrichtung, die 
räumlich weit vom Hauptsitz des Unternehmens oder 
der Einrichtung entfernt sind, oder

2.   für das Unternehmen oder die Einrichtung, wenn die 
Mehrheit der Wahlberechtigten zur schriftlichen 
Stimmabgabe nach Absatz  2 berechtigt ist und die 
verbleibende Minderheit nicht mehr als insgesamt 25 
Wahlberechtigte ausmacht.

Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden.

§ 16
Verfahren bei der schriftlichen Stimmabgabe

(1) Die Stimmabgabe erfolgt in der Weise, dass die wahl-
berechtigte Person 

1.   den Stimmzettel unbeobachtet persönlich kennzeich-
net und so faltet und in den zugehörigen Wahlum-
schlag verschließt, dass die Stimmabgabe erst nach 
Auseinanderfalten des Stimmzettels erkennbar ist;

2.   die vorgedruckte Erklärung unter Angabe des Orts 
und des Datums unterschreibt und

3.   den Wahlumschlag und die unterschriebene vorge-
druckte Erklärung in dem Freiumschlag verschließt 
und diesen Wahlbrief so rechtzeitig an den Betriebs-
wahlvorstand absendet oder übergibt, dass er vor Ab-
schluss der Stimmabgabe vorliegt.

(2) Unmittelbar vor Abschluss der Stimmabgabe öffnet 
der Betriebswahlvorstand in öffentlicher Sitzung die bis 
zu diesem Zeitpunkt eingegangenen Wahlbriefe und ent-
nimmt ihnen die Wahlumschläge sowie die vorgedruck-
ten Erklärungen. Ist die schriftliche Stimmabgabe ord-
nungsgemäß erfolgt, so vermerkt der Betriebswahlvor-
stand die Stimmabgabe in der Wählerliste, öffnet die 
Wahlumschläge und legt die Stimmzettel in die Wahl-
urne.
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(3) Verspätet eingehende Wahlbriefe nimmt der Betriebs-
wahlvorstand mit einem Vermerk über den Zeitpunkt des 
Eingangs ungeöffnet zu den Wahlunterlagen. Die Wahl-
briefe sind einen Monat nach Bekanntgabe des Ergeb-
nisses der Wahl der Vorschlagsliste für die Bestellung der 
Aufsichtsratsmitglieder der Beschäftigten ungeöffnet zu 
vernichten, wenn die Wahl nicht angefochten worden ist.

§ 17
Öffentliche Stimmauszählung

(1) Unverzüglich nach Abschluss der Stimmabgabe zählt 
der Betriebswahlvorstand öffentlich die Stimmen aus.

(2) Nach Öffnung der Wahlurne entnimmt der Betriebs-
wahlvorstand die Stimmzettel und zählt die auf jede Be-
werberin und jeden Bewerber entfallenden Stimmen zu-
sammen.

(3) Bei der Auszählung ist die Gültigkeit der Stimmzet-
tel zu prüfen.

§ 18
Ermittlung der für die Vorschlagsliste Gewählten

Gewählt sind in der Reihenfolge der höchsten Stimmen-
zahlen alle Bewerberinnen und Bewerber, die gültige 
Stimmen erhalten haben. Muss die zu wählende Person 
im Unternehmen oder in der Einrichtung beschäftigt 
sein (§  108a Absatz  2 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen), so sind die Bewerberinnen 
und Bewerber für die Vorschlagsliste gewählt, die diese 
Voraussetzung erfüllen und die meisten Stimmen erhal-
ten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet jeweils 
das Los.

§ 19
Niederschrift des Wahlergebnisses

Nachdem die Stimmen ausgezählt sind, stellt der Be-
triebswahlvorstand in einer Niederschrift fest: 

1.  die Zahl der insgesamt abgegebenen Stimmen;

2.  die Zahl der gültigen Stimmen;

3.  die Zahl der ungültigen Stimmen;

4.   die Zahlen der auf die einzelnen Bewerberinnen und 
Bewerber entfallenden Stimmen;

5.   die Namen der auf die Vorschlagsliste gewählten Be-
werberinnen und Bewerber;

6.   im Falle des § 108a Absatz 6 Satz 3 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen die Namen 
der für die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber 
vorgeschlagenen stellvertretenden Mitglieder und

7.   besondere während der Wahl eingetretene Zwischen-
fälle oder sonstige Ereignisse.

§ 20
Bekanntmachung des Wahlergebnisses und Benach-

richtigung der Vorgeschlagenen

(1) Der Betriebswahlvorstand macht das Wahlergebnis 
und die Namen der auf die Vorschlagsliste Gewählten 
unverzüglich für die Dauer von zwei Wochen bekannt.

(2) Gleichzeitig benachrichtigt der Betriebswahlvor-
stand die auf die Vorschlagsliste Gewählten schriftlich 
von ihrer Wahl.

(3) Der Betriebswahlvorstand teilt der Bürgermeisterin 
oder dem Bürgermeister unverzüglich, spätestens aber 
drei Tage nach der Wahl den Vorschlag nach § 108a der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
schriftlich mit. In dem Vorschlag sind die vorgeschlage-
nen Personen einschließlich ihrer gegebenenfalls zu be-
stellenden stellvertretenden Mitglieder nach Stimmen-
zahlen zu ordnen. Die Stimmenzahlen sind hinter den 
Namen anzugeben.

§ 21
Aufbewahrung der Wahlakten

Der Betriebswahlvorstand übergibt die Wahlakten dem 
Unternehmen oder der Einrichtung. Das Unternehmen 

oder die Einrichtung bewahrt die Wahlakten mindestens 
für die Dauer von fünf Jahren auf.

§ 22
Anfechtung der Wahl

Für die Anfechtung der Wahl gilt § 11 des Drittelbeteili-
gungsgesetzes vom 18. Mai 2004 (BGBl. I S. 974), das zu-
letzt durch Artikel 2 Absatz  114 des Gesetzes vom 22. 
Dezember 2011 (BGBl.  I S.  3044) geändert worden ist, 
entsprechend mit der Maßgabe, dass die Anfechtung nur 
innerhalb von zwei Wochen nach dem Tag der Bekannt-
gabe des Wahlergebnisses (§ 20 Absatz 1) zulässig ist.

§ 23
Wahlschutz und Wahlkosten

§ 10 des Drittelbeteiligungsgesetzes gilt für die Wahl der 
Vorschlagsliste entsprechend.

§ 24
Entsprechende Anwendung der Vorschriften

(1) Über eine erforderliche Neuwahl oder Ergänzung der 
Vorschlagsliste (§ 108a Absatz 3 Satz 4 und 5 sowie Ab-
satz 8 Satz 3 und 4 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen) informiert das zur gesetzlichen 
Vertretung berufene Organ des Unternehmens oder der 
Einrichtung den Betriebsrat oder, soweit ein solcher 
nicht besteht, die Beschäftigten unverzüglich. Für das 
weitere Verfahren gelten die vorstehenden Regelungen 
entsprechend; die Frist des § 1 Satz 1 gilt nicht.

(2) Für das Wahlverfahren zur Erstellung der Vorschlags-
liste in den Fällen, in denen an einem Unternehmen oder 
einer Einrichtung in Privatrechtsform zwei oder mehr 
Gemeinden beteiligt sind (§ 108a Absatz 9 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen), gelten 
die vorstehenden Regelungen entsprechend. § 1 gilt mit 
der Maßgabe, dass für die in Satz  3 geregelte Frist der 
voraussichtliche Zeitpunkt der Sitzung des Rates der 
Gemeinde mit der höchsten Beteiligungsquote an dem 
Unternehmen oder der Einrichtung maßgebend ist.

§ 25
Berechnung der Fristen

Für die Berechnung der in dieser Verordnung festgeleg-
ten Fristen fi nden die §§  186 bis 193 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs entsprechende Anwendung.

§ 26
Anwendung in den Fällen des § 108b der Gemeinde-

ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

Die §§  1 bis 25 fi nden in den auf der Grundlage des 
§  108b der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen zugelassenen Fällen einer Ausnahme von der 
Drittelparität mit der Maßgabe Anwendung, dass zu den 
nach § 4 Absatz 4 Satz 1 und § 5 Absatz 2 Nummer 2 zur 
Einsichtnahme bereit zu haltenden Unterlagen auch die 
Regelung des § 108b der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen gehört.

§ 27
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. § 26 tritt mit Ablauf des 31. Oktober 2020 außer 
Kraft.

Düsseldorf, den 17. Februar 2015

Der Minister
für Inneres und Kommunales

des Landes Nordrhein-Westfalen

Ralf  J ä g e r  MdL

– GV. NRW. 2015 S. 223
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